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Der Staat und dıe Grundwerte

Was kann die katholische Soziallehre dazu beitragen?

Welche VO  e der katholischen Soziallehre betonten Werte kann auch der nıchtkatho-
lısche Staatsmann bejahen und bei seliner Wirksamkeit sıch auf s1e erufen? Welche
IDienste kann VO  3 der katholischen Kırche, die sich in ihrer Sozijallehre diesen
Werten bekennt, tür olk und Staat erwarten” Wo hat Anlafß oder Gelegenheit,
die Kirche Bezugnahme auf hre Soziallehre anzusprechen und S1E aufzufordern,
siıch für diese Werte eiınzusetzen und iıhrem Teil deren Verwirklichung beizu-
tragen”?
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Grundsätzliches

Die katholische Kirche legt Wert daraut betonen, hre Soziallehre N abgesehen© PW E ar Aa TU N VO  3 dem, W as S$1Ce darın über sıch selbst auUSSAagT eın Inbegriff VO  > Wahrheiten, die
tür jedermann, also auch tür den Niıichtkatholiken und Nıchtchristen, einsicht1ig seıjen
und aut der Grundlage VO  —3 Vernunft und Ertahrung ohne Bezug auf die christliche
Oftenbarung diskutiert und praktiziert werden können; demgemäfs spricht die katho-
lische Kirche 1n ihrer Soziallehre nıcht 1Ur hre eıgenen Gläubigen, sondern alle Men-
schen ohne Unterschied dies Bekenntnisses In den Wahrheiten des christlichen lau-
bens sicht s1€ eine überaus hoch schätzende Bestätigung un 1ne SCn der Anfällig-
keit des Menschen tür Irrtum und Sünde unentbehrliche Stützung der wesentlichen, VO  3

ıhr Ve Werte, aber nıcht deren Erkenntnisquelle. (Insoweıit 1St die katho-
lische Kirche hinsichtlich der Fähigkeit des Menschen unvoreingenommener Erkennt-
N1Ss 7zuversichtlicher als 1MmM allgemeinen die evangelıschen Kirchen.)

Nıcht das Sollen, ohl aber W 4s jeweils nach Lage der Dınge gesollt 1St das „Ge-
sollte“), leitet die katholische Soziallehre aUus dem Sein ab; rsprung des Sollens
1St für s1e eINZ1g und allein der heilige Wıille Gottes, VOT dem der Mensch 1n se1inem
(Gew1ssen siıch angesprochen weilß. Wenn trotzdem aussieht, als ob die katholische
Soziallehre der heute allgemeıin angenomrfienen Erkenntnis tür möglıch
hielte, Sollen AaUuS dem Sein abzuleiten, hat das seiınen Grund darıin, dafß S1IE als selbst-
verständlichZund darum 4200 nıcht e1igens erwähnt, da{ß (50tt VO  w} uns will,
dafß WIr MmMI1t Hılfe des u1nls VO  m ıhm geschenkten Verstandes sach- und vernunftgemäfs
ändeln, anders ausgedrückt, da{fß WIr das Lun, nach UÜNSCHECT besten Einsicht 1n die
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Sachverhalte verantwortbar ISt; 1n diesem Sınn 1st die katholische Soziallehre AaUSSC-
sprochenermafen Verantwortungsethik. (+enau das 1St der oft mifßverstandene
naturrechtliche Boden, aut dem die katholische Soziallehre argumentiert, wobel Ss1€e
ebenso Ww1e die posıtıve Jurisprudenz nıcht selten lrrt und siıch berichtigen lassen mu
(Und die Heılige Schrift keine Auskunft 21bt, scheıint uUunls die Argumentatıon der
evangelıschen Sozialethiker UNSCcCICT naturrechtlichen Argumentatıon Ühnlich wi1e€e eın
Eı dem anderen.)

Erkenntniskritisch csteht die katholische Soziallehre autf dem Boden des britischen
Realismus. Der Zusammenarbeit mit Politikern, die sıch theoretisch anderen
kenntniskritischen und/oder metaphysischen Posıtionen bekennen, brauchen daraus
keine Schwierigkeiten erwachsen, da oder jedenfalls 1insowelt auch diese Politiker
sıch 1n praxı MC iıhrem gesunden Menschenverstand leiten lassen. Selbst iıne
uNseTeTr polıtıschen Parteıen 1ın betonter Abkehr VO überholter „Hegelei“ S1C!) sıch
dem hbryitischen Rationalısmus 1mM Sınn Poppers zuwenden oder doch nähern sollte,
muüu{fßte dies keineswegs notwendig Schwierigkeiten tühren Dıie Kritik, die der
kritische Rationalismus Hıstori(zı)smus übt, w 1e auch se1ın Falsıfikationstheorem,
solange selne eigenen Grenzen einhält, sınd mMit der katholischen Soziallehre durch-
AaUus verträglich; Konflikt wiırd erst unvermeıdbar, insoweılt der kritische Rationalis-
I[NUS dieses Theorem über den Bereich des Erfahrungswissens hınaus erstreckt gleich-
bedeutend damit, die Möglıchkeıit unmıttelbarer intellektueller FEinsicht leugnen und

sıch selbst den Boden entziehen

‘Minimalkonsens

Wohl alle vorchristlichen und außerchristlichen Staaten erstrebten und erstreben
heute noch iın Fragen der etzten Werte eınen totalen Konsens ihrer Staatsbürger und
suchen iıh 1n Form eıner Staatskirche oder Staatsreligion bzw. W1€e dıe autoritär-
totalıtären Staaten der Gegenwart in orm einer Weltanschauung (Marxısmus, Blut-
und Bodenideologie oder w 1€e ımmer) verwirklichen; WCTI VO  = der Staatsreligion
oder der Weltanschauung, MIt der der Staat sıch iıdentifiziert, abweicht, 1st eben damıt
Staatsteind und wiırd als solcher verfolgt. Die Universalıtät der christlichen Botschaft
sollte diese Identifizierung VO Natıon und Religion überwunden haben; s1e hat
1Ur in ganz begrenztem Ma{iß vermocht. In Zanz anderem Sinn hat der demokratische
Staat S1€e überwunden.

Demokratischer Staat bedeutet Verzicht auf totalen ONsens. ber ohnee eın Mını1ı-
INUu Konsens kommt auch nıcht aus Daher Wwe1 Fragen:

Welches Mınımum Oonsens ISt unerläßlich (mit welchem Mınımum kommt
Z Not AaUuUs; mi1t welchem Mınımum kann und dart sıch begnügen)?

Woher eziıeht der demokratische und als solcher unvermeıdlich pluralıstische Staat
die Grundwerte, autf denen ruht und die seine Funktionstähigkeit gewährleisten?
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Oftenbar kommt hier VOT allem aut die Zzwe1ıte rage Aa die Antwort hängt
davon ab, w1e€e INan das Verhältnis 010}  S Staat un Gesellschafl sieht.

Hıer wird der Staat verstanden als die rechtlich und machtmäfßig verfafte (Ge-
samt-)Gesellschaft. Staat und Gesellschaft stehen nıcht als 7Wel1 verschiedene Größen
nebeneinander, sondern der Staat 1St die (Gesamt-)Gesellschaft celbst 1n dem CENANNTIEN
Aggregatzustand einschlie{$lich der Institutionen, die S1-£ siıch gegeben hat, diesen
Aggregatzustand herbeizuführen, be]l Bestand erhalten und funktionsfähig
machen.

Wertüberzeugungen un diesen entsprechende Werthaltungen haben 1Ur Menschen
als thysische Personen. Menschen, die in ihren Wertüberzeugungen und Werthaltungen
übereinstiımmen, können und werden sıch xesellschaftlichen Gruppen 11-

schliefßen, diese Trägern und Vorkämpfern dieser yemeınsamen Überzeugungen
und Haltungen machen. Da nıcht alle Menschen diesbezüglich übereinstiımmen, wiıird
sıch ıne Mehrzahl solcher gesellschaftlicher Gruppen bılden, die sich mehr oder wen1-
SCr unterschiedlichen Werten bekennen. Da unmögliıch 1St, auf dem Weg wissenschaft-
lıcher Beweisführung interpersonal die Rıchtigkeit oder Falschheit dieser oder jener
Wertüberzeugung demonstrieren und auf diesem Weg Übereinstimmung herzu-
stellen, besteht NUur die Wahl,; entweder die Menschen durch staatlıche oder gesellschaft-
lıche acht- und Druckmittel 1n ıhren Wertüberzeugungen vergewaltıigen oder hre
unterschiedlichen Wertüberzeugungen respektieren. Mıt der Entscheidung für den
demokratischen Staat 1St auch diese Wahl bereıts 1m Sınn der Toleranz entschieden.
Allerdings erhebt sıch alsbald die Frage; ob und Zzutreffendentalls w1e die Toleranz

1n € Grenze stÖöfSt,; durch deren Überschreiten s1e der Intoleranz den Weg ZUur Macht-
ergreifung eröftnen un damıt siıch selbst auslöschen würde.

Obwohl tautologısch 1St, MuUu Zesagt werden: das Bekenntnis VE Demokratie
1St selbst 1ne Werthaltung, der ıne bestimmte Wertüberzeugung zugrunde liegt Be-

jJahung des der Demokratie zugrunde liegenden Toleranzprinzıps (Ablehnung jeder Dıke
auch der 101 über die 100) Dıie Anerkennung, dafß „unabstimmbare“ Werte

o1bt, gehört dem für die Demokratie definitione unerläßlichen Miniımalkonsens.
Damıiıt 1St 1aber auch schon die Frage aufgeworfen, welche Werte „unabstimmbar“ sind,
ob und vegebenentalls autf welchem Weg über deren Zahl und Inhalt Übereinstimmung
erzielt werden kann, und welche Folgen sich ergeben, WenNnn das nıcht gelingt, vielmehr
eın kleinerer oder größerer Tejl] der Bevölkerung siıch VO  am} diesem Konsens ausschließt.

Im sogenannten „autorıtäiären“ Staat bringt der persönliche Träger der Staatsgewalt
seıne Wertüberzeugungen 1n den Staat eın und prag s1e iıhm auf „CU1US reg10, 1US
relig10“). In der Demokratie bringen die gesellschaftlichen Gruppen, die siıch auf Grund
gemeinsamer Wertüberzeugungen gebildet haben oder jedenfalls irgendwie durch gC-
meiınsame Wertüberzeugungen bestimmt sind, diese ıhrie gemeinsamen Wertüberzeu-
ZuNnNgCH 1n das öftentliıche und insbesondere 1n das staatliıche Leben ein; in besonderem
Ma{(i Lun das diejenigen gesellschaftliıchen Gruppen, die sıch eigens Z Pflege und ZUuU

Geltendmachen ıdeeller Werte gebildet haben?2. Das öffentliche Leben, iınsbesondere der
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Staat; empfängt diese Werte als ihm VO  e diesen Gruppen beigesteuerte Mitgift. Der
Staat 1sSt miındestens 1n Gr5SteTr. Linıe nıcht Erzeuger, sondern Empfänger dieser
Werte Als „Kulturstaat“ hat S1Ee schützen, durch Bereitstellen der sachlichen
Mittel und Voraussetzungen auch ihrer Pflege mitzuwirken; VOT allem hat sıch
ihnen 1n dem Sınn öftnen, dafß selne Ma{fihnahmen und Ziele iıhnen mi{fSt und
Konflikte mı1t „unabstiımmbaren“ Werten SOWeIlt 19808 ırgend möglıch vermeıidet und
se1inen Staatsbürgern daraus sıch ergebende Gewissenskonflikte CrSPAaFT. Soweilt allge-
meıner Konsens über Werte besteht, hat der Staat seline NzZ Wirksamkeit 1m Eın-
klang damıt auszuüben und durch sel1ne eigene Haltung dazu beizutragen, diesen
ONsens erhalten und restigen.

urch wielche spezifische Ma{fßnahmen der Staat ZUE Verwirklichung bestimmter
Werte beitragen soll; mü{fßte ohl tür jeden einzelnen Wert eıgens untersucht werden;
grundsätzlıch 1sSt tordern, da{fß alles staatliche Handeln auf echt werthafte Ziele
gerichtet sel: Werte verletzen oder Wertverluste 1n auf nehmen 1STt immer NUr

iNsSOWweIlt vertretbar, als dies der Preıs 1St, den die Verwirklichung höherer odeg
dringlicherer Werte erkauft werden mu

Kirche Demokratie Toleranz

Eın echt pOSs1ıt1Vves Verhältnis SAIS Demokratie hat die katholische Kirche TYST 1m
Zweıten Weltkrieg gefunden; bıs dahıin darf 88308  — 30l fühlte S1€Ee sich auf Grund
ihrer eigenen hierarchischen Struktur der monarchischen Staatstorm soziologisch ahl-
verwandt, WECNN S1e auch anerkannte, da{fß den Völkern {reistehe, ihre Staatstorm
wählen, sofern diese 1Ur der Gerechtigkeit und den Erfordernissen des Gemeinwohls
Genüge LU:  D Seit 1US > @RE 1St 1ne ausgesprochene Zuneijgung Z demokratischen
Staatstorm erkennbar. Paul AVAE hat siıch in „Octogesima adveniens“ ; 1mM Sınn der
Fundamentaldemokratisierung ausgesprochen. Daran darf der taatsmann die Hoff-
NUuNg knüpften, die katholische Kirche 1n HNSSECHI Land, näherhin deren Hierarchie,
werde iıhrem Teil dazu beiıtragen, 1mM katholischen Volksteil die Ireue Zur demo-
kratischen Staatsform testigen.

ST in Jüngster Zeıt Johannes und 1m Zweıten Vatikanischen Kon-
711 hat die katholische Kirche sıch ZUrFr vollen Anerkennung der Toleranz nıcht als
eines Umständen unvermeıidlichen Übels, sondern als eınes hohen sittlichen Werts

durchgerungen. Solange daran fehlte, ermangelte das Bekenntnis Z Demokratie
der etzten Folgerichtigkeit; da{fß die katholische Kirche nunmehr diese Konsequenz
der Demokratie SCZOSCNHN hat, da{fß SE die Toleranz nıcht 1LUFr als unvermeidliches bel
duldet, S1e nıcht ET dann und dort 1n Anspruch nımmt, Ss1€e ıhr Zustiatiten kommt,
sondern S1Ee als ethischen Wert anerkennt und hre Gläubigen 1ın diesem Sınn erzieht,
kann der taatsmann e1Nnes demokratischen Staatswesens, der selbst nıcht Aaus Jästiger
Pflicht, sondern 4aus innerer Überzeugung Demokrat üst, zew115 1Ur freudig begrüßen.
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Dabei wiırd sıch bewufst se1n, da{fß die VO  3 höchster kıirchlicher Stelle vollzogene Wen-

dung 11U 1n eiınem langwiıerıgen Prozefß ZUHEeTSsSt bei den amtlichen Dıienern der
Kirche und weıter 1n die Breite und Tietie des Kirchenvolks durchsetzen kann. Ebenso
wird sıch bewuft se1nN, w1e gefährlıch ahe echte Toleranz, die dem Andersdenken-
den und dessen ehrlicher Überzeugung ohne s1e teilen können Achtung IL
bringt, und ıhre Perversion, die gleichgültige Indifterenz, WEenNnn nıcht mar gering-
schätzıge Skepsis, die die Wahrheitsirage nıcht nımmt, nebeneinander lıegen;
darf VO  w den Kirchen hıer also VO  = der katholischen Kirche W  9 da{flß S1E siıch
wirksam für die sittlich hochstehende Haltung der Toleranz und das Abgleiten
1n bequeme Indifterenz oder rıvole Skepsis einsetzen werden.

7Zu echter Toleranz xehört CS, beim Andersdenkenden bıs FA Beweis des egen-
teıls ohrYliche: Überzenugung, intellektuelle Redlichkeit Vorau  setzen Das ethische
Kliıma UNSeETITCI politischen Auseinandersetzungen, nıcht 1L1UI 1n Zeıiten des Wahlkampfts,
würde außerordentlich gewınnen, WENNN WIr unls VO  e allen Seiten darum bemühen oll-
ten. Die VO  - MI1r als iırrıg angesehene Meınung dies anderen 1m Sınn echter Toleranz
achten kann ıch NUuT, WE ich s1e für ehrliıch halte und annehme, habe Ss1€e sich auf
Grund gründlıcher Intftormatıon und ernsthatten Nachdenkens gebildet. Ebenso ann
iıch die Achtung des anderen tür meıne Überzeugung, die für irrıg hält, 1L1UI bean-
spruchen, WE VOraussetfzen kann, da{fß ıch S1e mM1r m1t der gleichen Sorgfalt gebildet
habe un ehrlich ıhr stehe. Den heute bel1ıebten Ideologieverdacht sollte 9808  w

grundsätzlıch nıcht der Meınung des anderen, sondern der eigenen Meıinungs
bringen. Die Kirche iınsbesondere die über ıne umfangreiche und auflagenhohe
Presse (Bıstumsblätter 0080 verfügende katholische Kirche könnte da 1ne gewal-
tıge Erziehungsarbeıit leisten, indem S1€e diese Presse ın den Dienst dieser 1m besten Sınn
politischen Erziehungsaufgabe stellt.

Werte im Wandel

Wären die Werte oder YCNAUCK$ gesprochen das, W as Gegenstand unseICI ertvor-

stellungen oder Wertaussagen 1ISt, ebenso eindeutig W 1e mathematische Symbole, dann
könnte der demokratische Staat sich einfach NUr autf se1n Grundgesetz berufen, worıin
estimmte Werte als vorpositiv und eben damıt als „unabstimmbar“ anerkannt sınd;
durch posıtıve Rechtsetzung waren diese Werte S w 1e INa S1E 1949 verstand, ein
tür allemal als vOorposit1v anerkannt und damıt eingefroren, versteinert. Diese be-

u Positivierung scheıitert bereıits der unbestreitbaren Erfahrungstatsache, da{fß
diese Werte beispielsweise Ehe un Famılıe sıch keineswegs durch abstrakte erk-
male definitorisch erschöpfend restlegen lassen, da{ß HSECLE Vorstellung VO  - ihnen
vielmehr 1n hohem rad VO  w} historisch-kontingenten un: darum wandelbaren
Elementen durchsetzt und durch S1e mitkonstitulert 1St Aus dem Historisch-Kontin-
genten eindeutig das überörtlich un überzeitlich Gültige, das „Wesentliche“ heraus-
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zuschälen, gelingt u1ls schlechterdings nıcht; aut der anderen Seite aber 1St gerade
UNSeTEC Autfgabe, dieses „ Wesentliche“ über den Wandel des Hiıstorisch-Kontingenten
hinweg wahren.

Zwischen den verschıiedenen Gruppen, dire siıch grundsätzlich diesen Werten hier
Ehe und Famılıe bekennen, werden gerade darüber, W as ZU Wesentlichen und
Unverzichtbaren gehört un W as OTL- und zeitgebunden un vielleicht infolge veran-
derter Voraussetzungen bereits überholt 1St, Meinungsverschiedenheiten bestehen. Grup-
PCI, die diese Werte besonders hoch veranschlagen, werden 1n ıhrer Besorgnis, das
Wesentliche könnte Schaden leiden, dazu ne1gen, auch objektiv überholtes Unwesent-
lıches als vermeıntlich wesentlich verteidigen oder doch vorsorglıch ın den Be-
reich des Schützenden einzubeziehen: aus der gleichen Besorgn1s tallen s$1e auch
leicht 1n den Fehler, anderen, die 1ne andere zeitgeschichtliche Konkretisierung Aanstire-

ben, vorzuwerfen, S1E lLeßen echter Wertschätzung dieser Werte fehlen, s1ie vefähr-
deten s1€, ja S$1e seı1en auf dem Weg, s1e zerstoren.

Die katholische Hierarchie wird sich eingestehen mussen, manchmal diese Fehlhaltung
aNnSCHOMML und allzusehr darauf gedrungen haben, Werte, die ıhr heilig sind, habee
der Staat MI1t seınen Mıtteln ungeachtet des Wandels in den sachlichen Gegegebenheiten
un 1mM öffentlichen Bewuftsein Nn 1n der ihrer Vorstellung entsprechenden (:
stalt schützen und erhalten. Dıie Kirche würde sich selbst, den ıhr Herzen

liegenden Werten und dem ınneren Frieden 1m Staatsvolk einen besseren Dienst
erweısen, Je mehr Gewicht sS1E darauft legt, 19808  — das wirklich Unverzichtbare 1m Ööftent-
Iıchen Bewulfstsein verankern, staatlichen Schutz aber aAuch dafür LLUT 1n dem Ausma{fß

verlangen, Ww1€e der pluralistische Staat sich als durch einen hinreichenden Konsens
dazu autorisiert ansehen kann. Ob 1m konkreten Einzelfall der Konservatıve oder
der Progressive der treuere und erleuchtetere Anhänger und Vorkämpfer elines Wertes
ISt, äßt sıch generel]l überhaupt nicht, aber auch 1m konkreten Einzeltall 1Ur selten
miıt voller Siıcherheit beurteilen; vorsichtiger sollte darum gerade die Kirche ihr
Urteil abwägen.

Grundwert Menschenwürde

Grundlegend für das Verständnis der menschlichen Gesellschaft und für das VO  z ıhr
entwerfende Ordnungsbild 1St das Menschenbild. Die katholische Soziallehre be-

mührt sıch, ıhr Menschenbild VO  w) den beiden Einseitigkeiten dies Individualismus und
des Kollektivismus freizuhalten und 1im Begrift der Personalıtat die beiden gleich
wesentliıchen Omente der Individualıität und der Sozzalbı)lıtät ZUT: Synthese brin-
SCn Dıe Gesellschaft esteht Ur 1n den und folgerecht auch MUÜUT für die physisch eX1-
tenten Personen in deren yesellschaftlicher Verbuadenheit Nach dem Verständnis der
katholischen Soziallehre 1St dies auch das Menschenbild des Grundgesetzes.

Erster Grundwert der katholischen Soziallehre 1St die Menschenwäürde, hinsichtlich
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derer s1e yleichfalls Übereinstimmung mi1t dem Grundgesetz annımmt. Als bonstitutiv
tür die Menschenwürde erachtet S1e das (rationale) Erkenntnisvermögen und die freie
und demzufolge verantwortliche Selbstbestimmung (das Gewissen). Di1iese Verantwort-
lıchkeit schlie{ßt nach Überzeugung der katholischen Sozijallehre recht verstanden die
transzendente Dımensıon e1n; nıchtsdestowenıger erachtet S1Ee auch das Menschenbild
der „humanıtären“ Kontession und deren Verständnis der Menschenwürde jedenftalls
solange die transzendente Dıimension niıcht ausdrücklich ausgeschlossen, sondern VO  z}

ıhr 1LLUT abstrahiert wiıird als 1n den konstitutiven FElementen mMi1t dem ihrıgen über-
einstimmend.

In diesem Sınn setzen alle (mır bekannten) päpstlichen Verlautbarungen OFraus, dafß
einen gemeınsamen Boden o1bt, auf dem gläubige Menschen (Theisten) und ungläu-

bıge (Atheısten) siıch 1mM ezug auf den ihnen gemeinsamen Grundwert der Menschen-
würde auf weıte Strecken verständıgen können. Besonders deutlich 1St das der Fall,
seitdem die katholische Kırche, die Menschenrechte auch gegenüber der atheistischen
Staatenwelt zxeltend machen können, Johannes („Pacem 1n terras”
dazu übergegangen 1St, AaNSTAatt autf die Würde der Gotteskinder oder auf die Christen-
würde sıch schlicht auf die Menschenwürde erufen. Indem S1€ das LUL, erkennt S1E
oftenbar dieser atheistischen Welt des Fehlens der tür S1C nıcht ex1i1stenten Lran-

szendenten Dimension den substanzıell gleichen Begriff der Menschenwürde (Da
C praktische Verächter der Menschenwürde 21bt, lehrt die Erfahrung; ob theoretische
Leugner der Menschenwürde sibt oder auch NUr veben kann, mMag e1ne offene Frage
se1in.)

Wenn 1m Gegensatz dieser Haltung der Kirche Zew1sse Kreise dem Menschenbild
MIt und dem Menschenbild ohne transzendente Dıiımension echten gemeıinsamen Gehalt
absprechen, entziehen S1e damıt nıcht T: einer erprießlichen Innenpolitik 1m welt-
anschaulich pluralistischen Staat, sondern iınsbesondere jeder Entspannungspolitik den
Boden Der Politiker, dem { innenpolitisch Integration, außenpolitisch Ent-
S Lun Ist, darf VO  =) der katholischen Kirche erwarten, s1e werde uUunzwel-
deutig ıhrer diesbezüglichen Haltung festhalten und siıch darum bemühen, s1e ihren
Gläubigen einzuprägen; darf die Kirche auch eıgens dazu einladen.

Sozialprınzipien

Dıe katholische Soziallehre proklamıert VOTr allem Z7W.€1 Soz1ialprıinzıpien, das Solı-
darıtätsprinzıp, nach dem S1€ sıch selbst als Solidarismus bezeichnet, und das Sub-
sıdiarıtätsprinzıp.

ber das Subsidiarıtätsprinzıip hat 1n den tünfzıger Jahren nıcht mıt der katho-
lischen Soziallehre, ohl aber mi1t CDU/CSU-Politikern eınen Konflikt gyegeben, dessen
Wunden bıs heute noch nıcht vernarbt sind. Wenn der Kern dieses Prinzıps eın „SUD-
sidiarıum offıcıum“ 1St, die Pflicht der Gemeinschaft, ıhren Gliedern hilfreich se1n,
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WE dieses Gebot dahin verstanden wird, die VO  } der Gemeinschaft gewährte Hılte-
leistung solle wirklich hilfreich se1ın, und WENnN dazu noch die Einsicht kommt, die beste
Hiıltfe sel, immer möglıch, die Hıiılfe Z Selbsthilfe un diese erweise zugleich auch
der Menschenwürde des Hılfsbedürftigen höhere Achtung als reine Fremdhilfe, dann
kann der Staatsmann eın solches Prinzıp und dıe erzieherische Wırksamkeit der Kırche
1n diesem Sinn NUuUr begrüßen.

Der unselige Streit das immer wieder 1m individualistischen Sınn restriktiv fehl-
interpretierte Subsidiariıtätsprinzip tragt ohl auch die Schuld daran, da{ß VO Soli-
darıtätsprinzıp verhältnismäßig wenıg die ede Wa  m Immerhin 1STt VO  = katholischer
Seite darauf hıngewiesen worden, da{ß das Solidaritätsprinzip und die VO  m der Oku-
INCNE 1945% aufgestellte Formel „verantwortliche Gesellschaft“ einander sehr nahe
stehen un etzten Endes dasselbe meıinen: auch in der „verantwortlichen Gesellschaft“
se1 die 1m Solidaritätsprinzip ausdrücklich ausgesprochene Bindung des einzelnen aln die
Gemeinschaft und Rückbindung der Gemeinschaft jedes einzelne ihrer Glıeder st1l1l-
schweigend VvOrausgesetzL oder einschlufßsweise mıtausgesagt.

Dem Staat kann Nu damıiıt gedient se1n, WENN die katholische Soziallehre das Solida-
rıtätsprinzıp als Grundprinzip staatsbürgerlicher Verantwortung herausstellt und ein-
schärft Gegenüber der sıch greitenden Neıigung, immer mehr VO Staat begeh-
LE, ohne ıhm auch entsprechend mehr geben, 1hn als „Selbstbedienungsladen“
betrachten, dem INa  } nach Belieben entnımmt, ohne den Preıs dafür entrichten, ware

NC  . Ööchstem Wert, die Überzeugung tief einzuprägen: zwiıschen dem Staat als
Ganzem und dem einzelnen als dessen Glied besteht die Beziehung wechselseitiger
Verantwortung; diese Verantwortung 1St solıdarisch, alle haften für das Ganze;
W 4as der eine nıcht leistet, dafür haben die anderen einzuspringen.

Iso nıcht, weil] der andere se1ne Pflicht nıcht erfüllt, brauche auch ich die meıin1ge
nıcht erfüllen; vielmehr N umgekehrt, W 4S andere WEeENLE leisten, das habe ıch
mehr eisten. Diıese Solidarıtät 1m Sınn des Solidarıtätsprinz1ips der katholischen
Sozijallehre 1St eın unentbehrliches Kernstück des staatsbürgerlichen Ethos:;: INa  > braucht

Siıcherheit denken
1LLUTr Steuermoral und Ehrlichkeit yegenüber den Einrichtungenfi der soz1alen

Aus ihrer pastoralen Erfahrung weIlst die Kirche die Politiker darauf hın, da die
Gewissenhaftigkeit der Staatsbürger nıcht unbegrenzt belastbar 1St. Die VO  ] ıhnen g...
troftenen Einriıchtungen führen die Menschen unvermeidlich 1n Versuchung, Mißbrauch
damıiıt treiıben und sıch solidaritätswidrig Vorteile aut Kosten anderer verschaf-
fen Wenn die Kirche dıie Politiker mahnt, die Dıinge gestalten, da{ß die Ver-
suchung gering W1e eben möglıch gehalten. wird, eistet s1€e auch damıt er staats-
bürgerlichen Moral eiınen wertvollen Dienst.
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Gemeinwohl und öftentliche Gewalt

Im Mıttelpunkt der katholischen Soziallehre steht der Begrift des Gemeinwohls;
wiıird 1n zweıtachem Sinn verstanden:

Inbegriff aller Voraussetzungen und Bedingungen, die ertüllt selin mussen, damıt
alle Glieder des GemeiLnnwesens durch Regen ihrer Kräfte ihr eigenes wahres Wohl VOeT-
wirklichen können: Gemeinwohl als Dienstwert:

Inbegriff aller Güter und VWerte, deren Pflege oder Förderung dieses Gemeıin-
da ISt, un Teilhabe aller selner Glieder daran: Gemeinwohl als Selbstwert.

Dieses Gemeinmwohl oder SCHAUCK gvesprochen dıe „necess1itas bon1 commun1s“,
W a4s des Gemeinwohls wiıllen ertorderlich ISt, dessen Fehlen oder dem zuwiderzu-
handeln das Gemeinwohl schädigen würde, begründet und begrenzt eben damit zugleıich
die Befugnisse des Gemeinwesens und seiner Leıitung (Obrigkeit, Ööftentliche Gewalt)
gegenüber den Gliedern. „Auctorıitas soc1i1alıs“ o1bt 908088 auf Grund und in den Gren-Wa ir 7E V w © B S C ı * RC T S zen der „necessitas bon1 communıs“. Gottes heiliger Wille gebietet den Glıedern des
Gemeıinwesens, sıch verhalten, W1e iıhrer Gliedhaftigkeit (der Tatsache, da{fß s1e
Glieder sınd) und iıhrer Gliedstellung (der Tatsache, da{fß S1€e 1mM Gemeihmwesen gerade
diesen Platz einnehmen) entspricht.

Damıt 1St die öftentliche Gewalt klar auf ihre Dienstfunktion testgelegt und der
SOgCNANNTE „autorıtäre“ Staat, der kraft eıner ıhm angeblich angeborenen oder VO  3

(SOtt beigelegten „Hoheıt“ für seine Befehle Gehorsam beansprucht, eindeutig ab-
gelehnt.

Heutiger Sprachgebrauch nın das Gemeinwohl abwertend 1ne „Leerformel“. In
der Tat annn über das, W ds des Gemeinwohls willen erforderlich oder doch ihm
törderlich 1St, verschiedene Meınungen geben, sowohl über die Werte selbst als auch über
die Ma{fßnahmen und deren Erfolgsaussichten. Madißgeblich 1St nıcht die Meınung, die
der einzelne sıch arüber ildet, sondern die Meınung, die 1n eiınem auf rechtmäfsigem
Weg zustande yekommenen Wiıllensentscheid des Gemeihnwesens ıhren Audruck gefunden
hat In „abstiımmbaren“ Fragen mu{fß sıch die andersdenkende Minderheit der
„necessitas bon] communıs“ (weıl ıhr Zuwiderhandeln gemeinwohlschädigend ware)
diesem Entscheid beugen.

Dıie katholische Sozijallehre befafite sich vorzugsweıse mMIt dem Gemeinwohl des at-
lichen Gemeimnwesens; begrifflich hat jedes soz1ıale Gebilde seın ihm eigenes Gemeinwohl.
SeIit Johannes wırd das gesamtmenschheitliche Gemeimmnwohl als Grundlage
namentlich der Friedenspolitik besonders nachdrücklich betont. Fuür die Übertragung
VO  } Hoheitsrechten auf supranatıonale Institutionen 1St damit der Grund gelegt.

Das Verständnis des Gemeijnwohls als einzıge tragende Grundlage öftentlicher Gewalt
äflßt sıch wirkungsvoll geltend machen alle autoritär-totalitären Tendenzen. Aus
ıhm sınd dıe leitenden Normen demokratischer Staatsführung und demokratischen Par-

teiwesens entwickeln.
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Gesellschaftspolitik

Gesellschaftspolitisch relevant 1St die Haltung der katholischen Sozijallehre ZUur rage
der Staatsintervention, des Koalitionswesens un allgemeıin ZUu Verhältnis VO  e} Kapıtal
und Arbeit.

Lange elit wollte dıe katholische Sozijallehre Staatsıntervention HUFE ZUt Wahrung
des Gemeinwohls zulassen; für das Einzelwohl orge tragen se1 nıcht Sache des
Staats, sondern der treien gesellschaftlichen Kräfte; der Not des einzelnen sıch NZU-
nehmen se1 Sache der christlichen Carıtas. Diese Haltung 1St WAar n1ıe widerrufen, viel-
mehr stillschweigend aufgegeben worden und in Vergessenheit geraten. Heute gilt der
1n der Menschenwürde begründete Rechtsanspruch auf Sozijalhilfe dem Grund nach
(auf das menschenwürdigem Daseıin Unentbehrliche) als selbstverständlich, wırd
allerdings melst ohl] interpretiert, da{ß der Staat NUur be] Versagen anderer Hılfe
als „letzter Garant“ einzuspringen habe

In Sachen des Koalitionswesens hat in der Vergangenheit ernste Schwierigkeiten
vegeben; S1e sınd inzwischen ausgestanden.

Kapiıtal un: Arbeit

Umstrıtten den Vertretern der katholischen S57 Al]ehre mindestens be]l uns 1in
der Bundesrepublik 1St ımmer noch diıe Frage des Eıgentums un 1m Zusammenhang
damıit das Verhältnis VO  3 Kapıtal un Arbeit, heute speziell 1ın bezug auf dıie Mitbe-
stimmung ın wiırtschaftlichen Angelegenheıiten.

Im Jahrhundert 1im Zusammenhang mit dem Aufstieg des Bürgertums und 1ın
Abwehr des Angriftis seıtens des marxiıistischen Soz1alısmus hat die Kirche (haben die
Kırchen) 1n der Eıgentumsfrage ıne iındıyidualistische Schlagseite bekommen.

Die klassische, nıemals Sanz VELISCSSCNC, 1aber doch stark 1ın den HintergrundS
getretene Lehre besagt: die Erdengüter sınd VO Schöpfter für alle Menschen bestimmt.
Diese iıhre ursprüngliche Bestimmung soll durch das Sondereigentum nıcht beselt1igt,
sondern 1im Gegenteıl verwirklicht werden. Das Sondereigentum oll dadurch, daß
klarstellt, wer über W a verfügen hat, verhüten, da{ß alle über alles herfallen; das
eistet durch selne Ausschließungsfunktion; diese aber 1St nıcht absolut; die
ursprünglıche Wıdmung alle nıcht aufßer raft und am”eıicht ihr daher 1m Konflikt-
tall Metaphysısche Dıgnität 1m Sınn der Herrschaft des vernunftbegabten Geschöpfes
„Mensch“ über dıie vernunftlose Kreatur kommt LLUTL der ursprünglichen Wıdmung der
Erdengüter den Menschen, alle Menschen, Z das Eigentumsrecht 1St lediglıch
die in sehr verschiedener Gestalt denkbare un 1n der Geschichte 1n sehr vielen (Ge-
stalten begegnende iuridisch-technische Modalıität ihrer praktisch-konkreten Realı-
sıerung. Die Sachherrschaft des Menschen über die Sachgüterwelt 1St bereıts VOT dem
Fıgentumsrecht da; das Eigentumsnecht begründet S1Ee nıcht, sondern schränkt s$1e auf
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diese konkreten Sachgegenstände ein; 1m Ausgleich dafür raumt dem Eıgentümer
durch Ausschlufß aller Dritten 1n weitgehendem Ausma{fß Alleinherrschaft darüber ein
Diese klassısche Auffassung trıfft INa  3 1n den päpstlichen Dokumenten ımmer wieder
A 1mM Vergleich ur Verteidigung der Institution des Eıgentums deren Gegner
fällt sS1e jedoch schr viel wenıger 1n die Augen.

Heiflt 1n päpstliıchen Verlautbarungen das 1ne Mal VO echt aut E1gentum, das
andere Mal VO  en} der Arbeıt, S1Ee se1l Ausflu{fß der menschlichen Person, dann
einıge Ausleger „Recht auf Eıgentum“ kurzerhand durch s E1igentum: und legen auf
diese Weiıse dem Eıgentum dersonhaften Charakter bei („Verlängerung der Person 1n
die Sachenwelt“). Da{iß alsdann tolgerecht die Leıitung der Unternehmen he] den Eıgen-
tumern oder denen, die VO  e diesen ıhr Mandat herleiten, lıegen hat, versteht sıch
VO selbst. In diesem Bereich hat die katholische Sozjallehre durch den Streit ıhrer
Vertreter untereinander ıhr Ansehen und ıhren Eıinflufß eingebüfßßt und kann daher dem
taatsmann keine hilfreiche and biıeten.

Wenn Kabpitalismus ein „System“ ISt;, dann stehen die päapstlichen Verlautbarungen
einer „Systemänderung“ oder „Systemüberwiındung“ neutral gegenüber und verlangen
NUr, da{ß etwaıge Änderungen auf rechtmäßigem Weg VOT sich gehen.

Den Fragenkreıis Klassengesellschaft, Klassenlage und Klassenkampf hat seit 1931
(Pıus XT „Quadragesimo anno” keıin päpstliches Dokument mehr grundsätzlich AaNSC-
sprochen. Die Beratungen der Würzburger Synode über ‚Kırche und Arbeıiterschaft“,
aber auch der Streit dıe Grundsatzerklärung des Weltrats der Christlichen Arbeiter-
Jugend 1975 haben gezelgt, W1€e hart die Meınungen der deutschen bzw deutsch-
sprachigen Katholiken 1n diesen Fragen noch auseinandergehen.

ME  NG

Vgl Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie, hrsg. Lührs, Sarrazın, Spreer,
Tetzel mM1ıt einem OoOrwort VO Helmut Schmidt, (Bonn-Bad Godesberg 1975 und die Stellung-

nahme VO Weilßer 1n (1976)
„Sache der relig1ösen und kulturellen Gemeinschatten 1St CD, bei ihren Anhängern jene testen ber-

CUgUNGE OÖördern und entwıckeln, die Wesen, Ursprung und Ziel des Menschen und der Gesell-
schaft betreften“ („Octogesima adveniens“, Zift. 25; Abs
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